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1. Anlass und Aufgabenstellung 

An der Moislinger Allee im Lübecker Stadtteil Buntekuh sollen auf einer Fläche östlich 
des Pinassenwegs Wohnbebauungen realisiert werden. Zur planungsrechtlichen Absi-
cherung ist die Aufstellung eines Bebauungsplans vorgesehen. Zu diesem Zwecke wur-
den wir von der BPD Immobilienentwicklung GmbH beauftragt, für das Bebauungsplan-
verfahren die Gewerbe-, Sport und Verkehrslärmimmissionen im Gebiet zu bestimmen 
und wenn nötig Maßnahmen zum Schallschutz aufzuzeigen. Des Weiteren ist zu unter-
suchen, ob sich durch die heranrückende Wohnbebauung Einschränkungen für die Ge-
werbe- und Sportnutzungen ergeben können.  

Falls als Ergebnis unserer Untersuchung Schallschutzmaßnahmen erforderlich werden, 
werden wir entsprechende Festsetzungsempfehlungen geben.  

2. Örtliche Situation 

Das Plangebiet wird in südlicher Richtung von der Moislinger Allee und in westlicher Rich-
tung vom Pinassenweg begrenzt. Nördlich des Plangebiets befindet sich ein See und in 
östlicher Richtung befindet sich angrenzende Wohnbebauung sowie eine Tankstelle. Die 
benachbarten B-Pläne der östlich und westlich gelegenen Wohngebiete weisen allge-
meine Wohngebiete aus. Für das untersuchte Plangebiet ist ebenfalls die Schaffung von 
allgemeinen Wohngebieten vorgesehen. In den folgenden Abbildungen sind der B-Plan-
entwurf sowie das Bebauungskonzept dargestellt: 

Abbildung 1: Plangebiet (Stand 20.6.23) 

 

Abbildung 2: Bebauungskonzept (Stand 16.6.23) 
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In unserer schalltechnischen Prognose werden wir die Gewerbelärmimmissionen aus 
den nahegelegenen Gewerbebetrieben, genauer dem Angelshop und der Tankstelle, die 
Verkehrsimmissionen aus der Moislinger Allee, dem Moislinger Baum, dem Buntekuh-
weg, dem Pinassenweg, den Schienenstrecken und aus dem östlich gelegenen Rangier-
bahnhof sowie die Sportlärmimmissionen aus den westlich gelegenen Sportanlagen be-
rechnen und beurteilen.  

3. Immissionsschutzrechtliche Grundlagen 

3.1 Allgemeines zur Bauleitplanung 

Auf das Plangebiet wirken die Immissionen der nahegelegenen Straßen, Schienenwege, 
Sportanlangen und der umliegenden Gewerbeflächen ein.  

Nach § 1 Absatz 6, Ziffer 1 BauGB [2] sind bei der Aufstellung der Bauleitpläne insbe-
sondere die allgemeinen Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse zu 
berücksichtigen.  

Dabei sind folgende Gesichtspunkte zu beachten: 

- Nach § 1 Abs. 6 Ziffer 7 BauGB sind bei der Bauleitplanung die Belange des Umwelt-
schutzes zu berücksichtigen. 

- Nach § 50 BImSchG [1] ist die Flächennutzung so vorzunehmen, dass schädliche Um-
welteinwirkungen u.a. auf die ausschließlich oder überwiegend dem Wohnen dienen-
den Gebiete soweit wie möglich vermieden werden. 

Die o.g. Planungsgrundsätze können in der Abwägung zugunsten anderer Belange über-
wunden werden, soweit sie gerechtfertigt sind, denn nach § 1 Abs. 7 BauGB sind bei der 
Aufstellung der Bauleitpläne die öffentlichen und privaten Belange gegeneinander und 
untereinander gerecht abzuwägen. 

Aus den vorstehenden Ausführungen wird deutlich, dass für städtebauliche Planungen 
(Bebauungspläne) grundsätzlich keine rechtsverbindlichen absoluten Grenzen für Lärm-
immissionen bestehen. Die Rechtmäßigkeit der konkreten planerischen Lösung beurteilt 
sich ausschließlich nach den Maßstäben des Abwägungsgebotes (§ 1 (6) und 
(7) BauGB) sowie nach den zur Verfügung stehenden Festsetzungsmöglichkeiten 
(§ 9 BauGB). Die Bauleitplanung hat demnach die Aufgabe, unterschiedliche Interessen 
im Sinne unterschiedlicher Bodennutzungen im Wege der Abwägung zu einem gerechten 
Ausgleich zu führen. Grenzen bestehen lediglich bei der Überschreitung anderer rechtli-
cher Regelungen (z.B. wenn die Gesundheit der Bevölkerung gefährdet ist). Ansonsten 
sind vom Grundsatz her alle Belange - auch die des Immissionsschutzes - als gleich 
wichtig zu betrachten. Über den Abwägungsspielraum gibt es keine Regelungen. 

Die schalltechnische Beurteilung erfolgt auf der Grundlage von Beiblatt 1 zu DIN 18005, 
Teil 1 [6]. Die Orientierungswerte stellen aus Sicht des Schallschutzes im Städtebau er-
wünschte Zielwerte dar. Sie dienen lediglich als Anhalt, so dass von ihnen sowohl nach 
oben (beim Überwiegen anderer Belange) als auch nach unten abgewichen werden 
kann. Für die städtebauliche Planung sind in Beiblatt 1 zur DIN 18005 die 
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Tabelle 5: Immissionsrichtwerte nach 18. BImSchV, § 2, Absatz 2 

 
Die IRW beziehen sich auf die in Tabelle 6 aufgeführten Beurteilungszeiten. 
Tabelle 6: Beurteilungszeiten nach 18. BImSchV § 2, Absatz 5 

 

  

1 2 3 4 5 6

Nacht Nacht
außerhalb innerhalb außerhalb innerhalb

der Ruhezeit der Ruhezeit der Ruhezeit der Ruhezeit
  6 bis  8 Uhr 22 bis 6 Uhr   7 bis  9 Uhr    0 bis  7 Uhr,

1 2 3 4 5 6 7 8

außer-
halb

inner-
halb

außer-
halb

inner-
halb

  üblich 65 60/65b) 50 95 90/95b) 70

  selten a) 70 65 55 95 90/95b) 70
üblich 63 58/63b) 45 93 88/93b) 65

  selten a) 70 65 55 93 88/93b) 65
Kerngebiete, Dorfgebiete und (MD)   üblich 60 55/60b) 45 90 85/90b) 65
Mischgebiete (MI)   selten a) 70 65 55 90 85/90b) 65
allgemeine Wohngebiete und   üblich 55 50/55b) 40 85 80/85b) 60
Kleinsiedlungsgebiete   selten a) 65 60/65b) 50 85 80/85b) 60

  üblich 50 45/50b) 35 80 75/80b) 55

  selten a) 60 55/60b) 45 80 75/80b) 55
Kurgebiete, Krankenhäuser und   üblich 45 45 35 75 75 55
Pflegeanstalten   selten a) 55 55 45 75 75 55

kurzzeitige
Geräuschspitzen

tags

nachts

tags

nachts

dB(A)

Gewerbegebiete

der
Ruhezeiten

der
Ruhezeiten

Nutzungsart Lastfall

Immissionsrichtwerte

Beurteilungspegel

reine Wohngebiete

a)
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Tabelle 7: Immissionsrichtwerte nach Freizeitlärm-Richtlinie 

1 2 3 4
Immissionsrichtwert

Gebietsnutzung tags nachts 3)

außerhalb der 
Ruhezeiten 1)

innerhalb der
Ruhezeiten 2)

reine Wohngebiete, Wochenendhausgebiete, 
Ferienhausgebiete (WR) 50 dB(A) 45 dB(A) 35 dB(A)

allgemeine Wohngebiete, 
Kleinsiedlungsgebiete, Campingplatzgebiete (WA) 55 dB(A) 50 dB(A) 40 dB(A)

Dorfgebiete, Mischgebiete, Kerngebiete (MD, MI, 
MK) 60 dB(A) 55 dB(A) 45 dB(A)

Gewerbegebiete (GE) 65 dB(A) 60 dB(A) 50 dB(A)

Industriegebiete (GI) 70 dB(A) 70 dB(A) 70 dB(A)

1) werktags:  08:00 bis 20:00 Uhr, Beurteilungszeit 12 h

    sonn- und feiertags:  09:00 bis 13:00 Uhr und 15:00 bis 20:00 Uhr, Beurteilungszeit 9 h

2) werktags 06:00 bis 08:00 Uhr und 20:00 bis 22:00 Uhr, Beurteilungszeit jeweils 2 h

    sonn- und feiertags: 07:00 bis 09:00 Uhr, 13:00 bis 15:00 Uhr und 20:00 bis 22:00 Uhr, Beurteilungszeit jeweils 2 h

3) werktags:  22:00 bis 06:00 Uhr; Beurteilungszeitraum ist die lauteste Stunde nachts

    sonn- und feiertags:  22:00 bis 07:00 Uhr; Beurteilungszeitraum ist die lauteste Stunde nachts  
Den Geräuschen der Anlage sind nach Nr. 3 Absatz (2) folgende Schallemissionen hin-
zuzurechnen: 

a) Geräusche von Nebenanlagen (z.B. Lautsprecher, Lüftungsanlagen), 
b) Geräusche von Benutzerinnen und Benutzern und Zuschauerinnen und Zu-

schauern, 
c) Geräusche von zur Anlage gehörenden Parkplätzen, 
d) Verkehrslärm auf Straßen, der eindeutig durch den Betrieb der Anlage be-

stimmt wird und nicht dem allgemeinen Straßenverkehr zuzuordnen ist. 

Für Teilzeiten, in denen in die zu beurteilenden Geräuschimmissionen impulshaltig oder 
ton- bzw. informationshaltig sind, sind je nach Auffälligkeit Zuschläge erforderlich.  

Einzelne kurzzeitige Geräuschspitzen dürfen die oben genannten Immissionsrichtwerte 
tags um nicht mehr als 30 dB(A) und nachts um nicht mehr als 20 dB(A) überschreiten. 

Seltene Störereignisse (an höchstens 10 Kalendertagen und an nicht mehr als zwei auf-
einanderfolgenden Wochenenden) sollen die vorgenannten Immissionsrichtwerte um 
höchstens 10 dB(A), keinesfalls aber die folgenden Höchstwerte überschreiten: 

- tags außerhalb der Ruhezeit:  70 dB(A) 

- tags innerhalb der Ruhezeit:  65 dB(A) 

- nachts:     55 dB(A). 

Geräuschspitzen sollen die vorgenannten Werte um nicht mehr als 20 dB(A) und nachts 
um nicht mehr als 10 dB(A) überschreiten. 
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5. Emissionen 

5.1 Sport- und Freizeitanlagen 

5.1.1 Nutzungslastfälle 

Durch die westlich und nördlich gelegenen Sport- und Freizeitanlagen ist eine Vielzahl 
von Emittenten vorhanden, die auf das geplante Bebauungsplangebiet einwirken. Die zu 
berücksichtigenden Emittenten sind in der folgenden Abbildung gekennzeichnet. 
Abbildung 3: Übersicht Sport- und Freizeitanlagen 

 

1. Stellplatzanlage, etwa 60 Stellplätze 
2. Beachvolleyballfeld 
3. Fußballplatz 1 (Nördlich angrenzend Zuschauerbereich) 
4. Fußballplatz 2 (Östlich angrenzend Zuschauerbereich) 
5. Fußballplatz 3 (Östlich angrenzend Zuschauerbereich) 
6. Bolzplatz 
7. Skateanlage 

Die Sportanlagen (1.-6.) werden vom Verein SC Buntekuh genutzt und betrieben. Die zu 
berücksichtigenden Nutzungszeiten bzw. die zu untersuchenden Lastfälle wurden aus 
der schalltechnischen Untersuchung zum B-Plan 22.04.00 des Büros LAIRM Consult 
GmbH aus dem Jahr 2018 [22] übernommen. Für die Skateanlage wird wie in genannter 
Untersuchung zur sicheren Seite eine durchgehende Nutzung während der betrachteten 
Zeiträume angenommen. 

Folgende Lastfälle, entsprechend der schalltechnischen Untersuchung zum B-Plan 
22.04.00, wurden in Bezug auf die Sport- und Freizeitanlagen von uns untersucht: 
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5.1.2 Emissionsansätze 

5.1.2.1 Fußballplätze 

Die VDI-Richtlinie 3770 [15] enthält in Kapitel 5 ein Verfahren zur Prognose der Geräu-
schimmissionen in der Umgebung von Fußballplätzen. 

Die Schallemissionen (einschließlich der für die Beurteilung notwendigen Impuls- und In-
formationshaltigkeitszuschläge) werden wie folgt ermittelt (n = Anzahl der Zuschauer): 
 
Spieler gesamt    LWA = 94 dB(A) 
Schiedsrichter- bzw. Trainerpfiffe  LWA = 98,5 + 3 lg (1 + n) dB(A) für n > 30 
Schiedsrichter- bzw. Trainerpfiffe  LWA = 73,0 + 20 lg (1 + n) dB(A) für n <= 30 
Zuschauer     LWA = 80,0 + 10 lg (n) dB(A) für n <= 500 
 
Daraus ergeben sich für die zu untersuchenden Lastfälle folgende Emissionspegel: 
Trainingsbetrieb (10 Zuschauer) 
Spieler gesamt    LWA = 94 dB(A) 
Schiedsrichterpfiffe    LWA = 94 dB(A) für n = 10 nach VDI 3770 
Zuschauer     LWA = 90 dB(A) für n = 10 nach VDI 3770 
 
Punktspielbetrieb (70 Zuschauer) 
Spieler gesamt    LWA = 94,0 dB(A) 
Schiedsrichterpfiffe    LWA = 104 dB(A) für n = 70 nach VDI 3770 
Zuschauer     LWA = 98,5 dB(A) für n = 70 nach VDI 3770 
 
Punktspielbetrieb (25 Zuschauer) 
Spieler gesamt    LWA = 94,0 dB(A) 
Schiedsrichterpfiffe    LWA = 101,5 dB(A) für n = 25 nach VDI 3770 
Zuschauer     LWA = 94,0 dB(A) für n = 25 nach VDI 3770 
 

Als Maximalpegel werden entsprechend der VDI 3770 Trainerpfiffe (auf dem Spielfeld) 
mit LW, Max = 118 dB(A) angesetzt. 
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5.1.2.2 Beachvolleyballfeld 

In der VDI 3770 wird zwischen Spielen ohne Schiedsrichter und Spielen mit Schiedsrichtern un-
terschieden. Da im Beachvolleyball je Ballwechsel ein An- und Abpfiff erfolgt, tragen die Schieds-
richtergeräusche maßgeblich zum Emissionspegel bei. 

Da in den Emissionsansätzen von Punktspielen auf dem Beachvolleyballfeld ausgegangen wird, 
wird gemäß der VDI 3770 ein Emissionspegel von LWA = 88 dB(A) zzgl. eines Impulszuschlags 
von 9 dB aufgrund der Geräuschspitzen bei Ballschlägen angesetzt. Zuschauergeräusche wer-
den nicht berücksichtigt. 

Der zu berücksichtigende Maximalpegel beträgt LW,max = 113 dB(A). 

5.1.2.3 Bolzplatz 

Die Emissionspegel von Bolzplätzen werden neben den Ballspielgeräuschen selbst (Ballan-
nahme, Torschuss) auch durch die lauten Kommunikationsgeräusche bestimmt. Nach der 
VDI 3770 beträgt der Emissionspegel bezogen auf eine einzelne jugendliche oder erwachsene 
Person LWA,1 = 82 dB(A). Bei einer Anzahl von 25 Spielern ergibt sich daraus ein Emissionspegel 
des Bolzplatzes von LWA = 96 dB(A), zzgl. eines zu berücksichtigenden Impulszuschlags von KI 
= 5 dB(A).  

Im Fall von spielenden Kindern ist mit lauteren Kommunikationsgeräuschen zu rechnen sodass 
sich ein lauterer Grundpegel ergibt, jedoch wäre aufgrund der schwächeren Schussstärke ein 
geringerer Impulszuschlag zu vergeben, sodass sich kein höherer Emissionspegel ergeben 
würde und auch spielende Kinder in dem Emissionsansatz enthalten sind. 

5.1.2.4 Stellplatzanlage 

Für die zu den Sportanlagen gehörende Stellplatzanlage am Koggenweg werden sowohl für den 
Trainings- als auch für den Punktspielbetrieb je 60 Parkbewegungen je Stunde, also eine Park-
bewegung je Stellplatz und Stunde auf den 60 zur Verfügung stehenden Stellplätzen angesetzt. 

Die Ermittlung des Emissionspegels der zu den Sportanlagen zugehörigen Stellplatzanlage ge-
schieht gemäß der 18. BImSchV nach den Richtlinien für den Lärmschutz an Straßen (RLS90). 
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5.1.2.5 Skateanlage 

Die Emissionspegel einer Skateanlage, bzw. die Emissionspegel der einzelnen Komponenten 
einer Skateanlage, bestimmen sich aus einem stundenbezogenen Grundpegel je Anlage, einem 
einer Anlagenart zugehörigen Impulszuschlag KI sowie einem Zuschlag zur Berücksichtigung der 
Fahrereignisse je Stunde KE, der beschreibt, wie oft ein Hindernis pro Stunde angefahren wird. 
Für die zu untersuchende Skateanlage sind die Emissionspegel für eine Rail, eine Olliebox sowie 
drei Banks zu bestimmen.  

Für die drei Banks wird von je 30 Ereignissen je Stunde zur Bestimmung des Zuschlags KE aus-
gegangen2. Für die Nutzung der Rail und der Olliebox gehen wir von folgenden Nutzungshäufig-
keiten aus3: 

Lastfall 1 Werktags 16-20 Uhr  je 10 Ereignisse pro Stunde (KE = 10 dB(A)) 

Lastfall 2 Werktags 20-22 Uhr  je 10 Ereignisse pro Stunde (KE = 10 dB(A)) 

Lastfall 3 Samstag 8-20 Uhr  je 5 Ereignisse pro Stunde (KE = 7 dB(A)) 

Lastfall 4 Sonntag 9-13 Uhr + 15-20 Uhr je 15 Ereignisse pro Stunde (KE = 11,8 dB(A)) 

 

Die berechneten Emissionspegel sind in der folgenden Tabelle aufgeführt. 

Hindernis LWA,1h [dB(A)] KI [dB(A)] KE [dB(A)] LWA,E [dB(A)] LAF,max [dB(A)] 

Rail 68 9 10/10/7/11,8 92 114 

Olliebox 69 9 10/10/7/11,8 93 114 

Bank 1 71 10 15 96 118 

Bank 2 71 10 15 96 118 

Bank 3 71 10 15 96 118 

 

Legende: 
LWA,1h  Grundpegel des Hindernisses  
KI  Impulszuschlag des Hindernisses  
KE  Zuschlag für mehrere Fahrereignisse je Stunde  
LWA,E  Ermittelter Emissionspegel  
LAF,max  Zu berücksichtigender Maximalpegel 

 

 
2 Gemäß der VDI 3770 
3 Die Nutzungshäufigkeiten gemäß VDI 3770 liegen aus unserer Sicht zu sehr auf der sicheren (lauteren) Seite, so 

dass in Abstimmung mit dem AG geringere Nutzungshäufigkeiten angesetzt wurden. Die Ansätze werden anhand 
einer Zählung überprüft. 
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Neben den Geräuschen durch die Benutzung der Skateanlage an sich wurden von uns keine An- 
und Abfahrtgeräusche zur Skate-Anlage berücksichtigt. Die genaue Lage der Hindernisse kann 
der Abbildung 4 entnommen werden. 
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5.1.3 Zusammenfassung 

Folgende Schallleistungspegel wurden entsprechend der aufgeführten Lastfälle von uns berück-
sichtigt: 

5.1.3.1 Lastfall 1 
Tabelle 8: Schallquellen Lastfall 1 

 

Tabelle 9: Stündliche Schallleistungspegel Lastfall 1 
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5.1.3.2 Lastfall 2 
Tabelle 10: Schallquellen Lastfall 2 

 

 

Tabelle 11: Stündliche Schallleistungspegel Lastfall 2 
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5.1.3.3 Lastfall 3 
Tabelle 12: Schallquellen Lastfall 3 

 

 

Tabelle 13: Stündliche Schallleistungspegel Lastfall 3 
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5.1.3.4 Lastfall 4 
Tabelle 14: Schallquellen Lastfall 4 

 

 

Tabelle 15: Stündliche Schallleistungspegel Lastfall 4 

 

 

 

  

mailto:mo@moingenieure.de


B-Plan 22.06.00, Moislinger Allee / Pinassenweg, 23558 Lübeck 

Erläuterungsbericht, Projekt - Nr. 23-506 

  

 
 

www.moimmissionsschutz.de 
mo@moingenieure.de 

Tel.: 040-713 004-0 

Seite 29 
23-506 Lübeck, B-Plan 22.06.00 Moislinger Allee_230704   

 

5.2 Verkehrslärm 

5.2.1 Straßenlärm 

In der Betrachtung des Straßenlärms sind vor allem die Moislinger Allee, der Buntekuh-
weg, der Pinassenweg und die Straße Moislinger Baum zu berücksichtigen. Die berück-
sichtigten Straßen sind in der Abbildung 5 dargestellt. Die Verkehrsmengen auf dem 
Moislinger Baum und auf dem Buntekuhweg wurden von uns der schalltechnischen Un-
tersuchung zum B-Plan 22.04.00 des Büros LAIRM Consult GmbH aus dem Jahr 2018 
entnommen. Dort wurde die Verkehrsmenge für den Prognosezeitraum 2030/35 aus ei-
ner Verkehrszählung am Knotenpunkt Moislinger Allee / Buntekuhweg / Hamburger 
Straße / Am Moislinger Baum aus dem Jahr 2011 unter Berücksichtigung einer allgemei-
nen Verkehrssteigerung von etwa 0,5 Prozentpunkten pro Jahr ermittelt.  

Die Verkehrsmengen auf der Moislinger Allee und dem Pinassenweg wurden der ver-
kehrstechnischen Untersuchung zum B-Plan des Büros SBI entnommen [24]. 

Die genannten Verkehrsdaten beinhalteten die Kennzahlen nach der RLS-90 und wurden 
für die weitere Bearbeitung von uns in die Kennzahlen nach der RLS-19 umgerechnet: 
Tabelle 16: Verkehrsmengen nach der RLS-19 

 

Straßenabschnitt

DTV2030 SV-Anteil DTV Lkw1-Anteil Lkw2-Anteil

pt/n in [%] p1t/n in [%] p2t/n in [%]

[Kfz/24] tags/nachts [Kfz/24] tags/nachts tags/nachts

Buntekuhweg

Abschnitt vor Abbiegespur Moislinger Alle 19.483 8 / 7,9 19.483 3,0 / 3,6 5,0 / 4,3

Abschnitt nach Abbiegespur Moislinger Alle 23.025 8 / 7,9 23.025 3,0 / 3,6 5,0 / 4,3

Moislinger Allee

westlicher Abschnitt 12.350 2,8 / 2,3 12.350 0,8 / 0,8 2,0 / 1,5

östlicher Abschnitt 13.130 2,6 / 2,2 13.130 0,8 / 0,8 1,8 / 1,4

westlich nach Abbiegespur 8.168 2,8 / 2,3 8.168 0,8 / 0,8 2,0 / 1,5

Am Moislinger Baum

-- 25.522 8,2 / 8,2 25.522 3,1 / 3,7 5,1 / 4,5

Moislinger Allee Abbiegespur

-- 4.182 7,5 / 7,5 4.182 2,3 / 2,6 5,3 / 4,9

Pinassenweg

-- 2.420 3 / 0 2.420 1,3 / 0,0 1,7 / 0,0

Verkehrsmengen nach der RLS-90 Verkehrsmengen nach der RLS 19
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Bei allen Straßen handelt es sich um asphaltierte Straßen (Ansatz: SMA 8) mit einer 
zulässigen Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h. 

Die Tag-Nachtverteilung der verkehrsmengen erfolgt nach den RLS-90 [9] für Gemein-
destraßen. Es ergeben sich somit folgende zu berücksichtigende Emissionen für die Stra-
ßen. 
Tabelle 17: Emissionen der Straßen 

 

 

5.2.2 Schienenlärm 

Für den Schienenverkehrslärm wurden von uns die Schienenstrecken 1120/ Lübeck-
Hamburg, 1122/ Lübeck Bad-Kleinen und 1130/ Lübeck Hgbf berücksichtigt.  

Die berücksichtigten Schienenwege sind in der Abbildung 6 dargestellt: 

Der Schienenverkehrslärm wurde basierend auf den Prognosedaten nach der Schall03 
für das Jahr 2030 ermittelt. Die Bahndaten wurden uns vom Verkehrsmanagement der 
DB AG zur Verfügung gestellt [23]. Folgende Daten gingen in die Berechnungen ein: 

Strecke 1120: 

 
 

 

Strecke 1120 Abschnitt Lübeck Hbf bis Lübeck Hgbf Abzw, km 0,0- km 2,6
Horizont 2030DT
RiKz 1+2
Planfall 1
Zugart v_max_Zug

Traktion Tag Nacht km/h Fz_Kat Anzahl Fz_Kat Anzahl Fz_Kat Anzahl Fz_Kat Anzahl Fz_Kat Anzahl Fz_Kat Anzahl
GZ-E 39 26 100 7-Z5_A4 1 10-Z5 30 10-Z18 8
GZ-E 9 6 100 7-Z5_A4 1 10-Z5 35 10-Z18 9
GZ-E 6 4 120 7-Z5_A4 1 10-Z5 30 10-Z18 8
RV-E 35 8 160 7-Z5_A4 1 9-Z5 6
RV-ET 35 8 140 5-Z5_A12 2
RV-VT 61 11 140 6-A8 2
IC-E 24 0 200 7-Z5_A4 1 9-Z5 8

Summe 209 63

Anzahl Fahrzeugkategorien gem Schall03 im Zugverband
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Strecke 1122: 

 
Strecke 1130: 

 
 

Aus den Prognosedaten nach der Schall03 wurden von uns die folgenden Emissionspe-
gel bestimmt. 

 
Tabelle 18: Emissionspegel Schienenverkehr 

 
 

Für den Rangierbahnhof östlich des untersuchten Gebiets wird eine Flächenschallquelle 
mit einer Schallleistung von 65 dB(A)/m2 berücksichtigt.  

Strecke 1122 Abschnitt Lübeck Hbf bis Lübeck Hgbf km 0,0 bis km 2,6
Horizont 2030DT
RiKz 1+2
Planfall1
Zugart v_max_Zug

Traktion Tag Nacht km/h Fz_Kat Anzahl Fz_Kat Anzahl Fz_Kat Anzahl Fz_Kat Anzahl Fz_Kat Anzahl
GZ-V 2 3 100 8-A6 1 10-Z5 30 10-Z18 8

RV-VT 32 4 140 6-A8 2
Summe 34 7

Anzahl Fahrzeugkategorien gem Schall03 im Zugverband

Strecke 1130 Abschnitt Lübeck Hgbf bis Lübeck Hgbf Abzw, km 1,8- km 2,6, 
Horizont 2030DT
RiKz 1+2
Planfall1
Zugart v_max_Zug

Traktion Tag Nacht km/h Fz_Kat Anzahl Fz_Kat Anzahl Fz_Kat Anzahl Fz_Kat Anzahl Fz_Kat Anzahl Fz_Kat Anzahl
GZ-E 6 2 100 7-Z5_A4 1 10-Z5 30 10-Z18 8

Summe 6 2

Anzahl Fahrzeugkategorien gem Schall03 im Zugverband
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Abbildung 5: Quellenplan Straßenlärm 

 
Abbildung 6: Quellenplan Schienenlärm 
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Abbildung 7: Quellenplan Gewerbelärm 
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6.3 Ergebnisse 

6.3.1 Sportlärm 

Abbildung 8: Immissionen Sportlärm Lastfall 1 (Immissionsrichtwert = 55 dB(A)) 

 
Abbildung 9: Immissionen Sportlärm Lastfall 2 (Immissionsrichtwert = 55 dB(A)) 
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Abbildung 10: Immissionen Sportlärm Lastfall 3 (Immissionsrichtwert = 55 dB(A)) 

 
Abbildung 11: Immissionen Sportlärm Lastfall 4 (Immissionsrichtwert = 55 dB(A)) 
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